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mit Pult, Strom und ISDN-Anschluss (oder Wireless
LAN) für die Medienvertreter bereitzustellen. Für
die Bereiche Fernsehen und Hörfunk gilt zusätzlich
Folgendes:

Fernsehen: Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga
haben mindestens sechs (die übrigen Klubs mindes -
tens drei) Kommentatorenpositionen mit je drei bis
vier Arbeitsplätzen im zentralen Bereich zwischen
den beiden 16-Meter-Linien auf der Seite der
Führungskamera einzurichten.

Hörfunk: Auf der Pressetribüne sind mindestens
drei Kommentatorenpositionen mit je zwei Arbeits-
plätzen einzurichten. Diese sind jeweils mit Pult,
Strom (mindestens zwei Steckdosen) und einer
ISDN-Mehrfachsteckdose ausgestattet.

Die Kommentatorenpositionen für Fernsehen und
Hörfunk sollten, soweit erforderlich, durch Plexiglas
von anderen Arbeitsplätzen abgetrennt sein, um
z.B. eine akustische Beeinträchtigung zu verhin-
dern.

8.3. Medienbereich

8.3.1. Akkreditierungsstelle

Eine zentrale Anlaufstelle (z.B. Medienbüro) für die
Abholung der Akkreditierungsunterlagen und sons -
tige Belange der Medien muss eingerichtet sein.

8.3.2. Pressekonferenzraum

In Stadien der Bundesliga muss ein Pressekonfe-
renzraum für mindestens 80 Medienvertreter (übrige
Klubs mindestens 40) vorhanden sein. Dieser muss
vom Spielerbereich und von der Mixed Zone aus
leicht erreichbar sein. Der Zugang für die Trainer
und andere Vereinsangehörige muss ohne das
Durchqueren von den Zuschauern zugänglichen Be-
reichen möglich sein. Der Raum muss vom VIP-
Raum getrennt sein und ist wie folgt eingerichtet:

� An einer Seite des Raums befindet sich ein Podium
für mindestens fünf Personen.

� Am anderen Ende des Raums ist bei Klubs der
Bundesliga und 2. Bundesliga eine Plattform für
mindestens acht (übrige Klubs mindestens vier)
Fernseh-Kameras und die erforderlichen Stative
aufgebaut.

� Der Raum ist mit einer Split-Box und einer Tonan-
lage sowie einem Zugang zu Kabelwegen ausge-
stattet.

8.3.3. Medienarbeitsraum

Ein separater Medienarbeitsraum mit installierten
Arbeitsplätzen (Telefon, ISDN-Anschluss oder Wire-
less LAN und Strom) muss vorhanden sein (Klubs
der Bundesliga für mindestens 20 Personen, übrige
Klubs für mindestens zehn Personen). Als Medien-
arbeitsraum kann auch ein dafür eingerichteter Teil
des Pressekonferenzraums genutzt werden.

8.3.4. Fotografenarbeitsraum und technische 
Infrastruktur

Das Stadion sollte über einen Fotografenarbeits-
raum verfügen. Ist dies nicht der Fall, müssen die
Fotografen den Medienarbeitsraum mitbenutzen
können. In Stadien der Bundesliga müssen drei
ISDN-Anschlüsse sowie nach Möglichkeit ein Hot -
spot für Wireless LAN im Innenraum für Fotografen
vorhanden sein (übrige Klubs ein bis zwei ISDN-An-
schlüsse, falls möglich ein Hotspot für Wireless
LAN). Diese sind nach Möglichkeit in dem für die 
Fotografen vorgesehenen Arbeitsbereich hinter den
Toren zu installieren.

8.4. Mixed Zone

Die Mixed Zone ist in einem zentralen überdachten
Bereich zwischen den Umkleidekabinen und Mann-
schaftsausgängen bzw. den Mannschaftsbussen ein-
zurichten. Sie muss sowohl von den Umkleidekabi-
nen als auch von der Pressetribüne und dem Me-
dienarbeitsraum leicht erreichbar sein. Die Mixed
Zone bietet in Stadien der Bundesliga ausreichend
Platz für mindestens 80 Medienvertreter (Stadien
der übrigen Klubs mindestens 40). Sie ist für Zu-
schauer gesperrt. Der Heimverein gewährleistet,
dass die Spieler und Trainer die Mixed Zone sicher
und ohne Kontakt zu den Zuschauerbereichen pas-
sieren können.

8.5. Flash-Interview-Zone

Für Flash-Interviews der erstverwertenden Fern-
sehsender direkt nach Spielende ist ein spezieller
Bereich, die so genannte Flash-Interview-Zone, in
Spielfeldnähe vorzusehen. Die Flash-Interview-Zone
muss als mobile Einheit kurzfristig aufgebaut wer-
den können. Sie darf in der Endphase des laufenden
Spiels keine Sichtbehinderung darstellen und nicht
den Ablauf der Veranstaltung (auch nicht nach Ab -
pfiff) stören. Die Flash-Interviews sind verpflichtend
vor den vom DFB-Vermarktungspartner Infront pro-
duzierten, bereitgestellten und aufgebauten Flash-
Interviewwänden durchzuführen. Diese werden
nach dem Spiel an einer festen Stelle aufgestellt
und dürfen während der Interviews nicht versetzt
werden.

8.6. Fernsehproduktion und Kamerapositionen

In den Stadien muss gewährleistet sein, dass die für
die Produktion des Fernsehsignals erforderlichen
Kameras feste Positionen, gegebenenfalls auf Po-
desten, im Tribünenbereich und im Innenraum ha-
ben. Von allen Kamerapositionen muss jederzeit
freie Sicht auf das gesamte Spielfeld vorhanden
sein.

Die Anzahl und Positionen der Kameras (und Mikro-
fone) richten sich nach den Anforderungen von
Sportcast und variieren von Spiel zu Spiel.
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8.7. Stadionzugang

Für die Medienvertreter, zumindest für die Fotogra-
fen und die Mitarbeiter des Fernsehens, sollte mög-
lichst ein separater Stadionzugang vorhanden sein.

8.8. PKW-Parkplätze

Für die Medienvertreter soll eine ausreichende
Anzahl an Parkplätzen (Klubs der Bundesliga und
2. Bundesliga mindestens 100 Parkplätze, restliche
Klubs mindestens 50 Parkplätze) stadionnah zur
Verfügung gestellt werden. Den Fotografen und
EB-Teams, die schweres Arbeitsgerät mit sich
führen, sollen bevorzugte Parkplätze zugewiesen
werden.

8.9. Parkbereich für Übertragungswagen

In Absprache mit dem Fernsehproduzenten Sport-
cast muss ein geeigneter, abgetrennter Parkbereich
für Übertragungswagen, Schnittmobil etc. bestimmt
werden. Dieser soll unmittelbar an die Produktions-
seite des Stadions angrenzen. Auf dieser Fläche ist
auch die Sendezone für Radioübertragungen, ein -
schließlich aller Satellitenverbindungen (Uplink/
Downlink), zu integrieren. Deshalb sollte der Platz in
alle Himmelsrichtungen frei von großen Hindernis-
sen (Gebäude, Mauern, Bäume, etc.) sein. Der Park-
bereich muss horizontal liegen und sollte gepflas -
tert bzw. asphaltiert sein (Traglast von bis zu 40 t).
Vom Heimverein sind für den Zeitraum eine Stunde
vor Stadionöffnung bis zur Schließung des Stadions
angemessene Sicherheitsvorkehrungen für die
Über wachung der Übertragungswagen zu treffen.

8.10. Stromversorgung

Sämtliche Medienbereiche und hierbei insbeson -
dere die Fernsehproduktion müssen über eine aus-
reichende Strom- sowie Reservestromversorgung
(letztere z.B. durch Notstromaggregat) verfügen.
Dies gilt insbesondere für die Kamera-, Kommenta-
toren- und Interviewplätze, die Übertragungsstudios
und den Bereich der Übertragungswagen.

Die für die Fernsehproduktion erforderlichen Strom-
anschlüsse sind mit der entsprechenden Kapazität
durch den Heimverein bereitzustellen.

8.11. Kosten

Die Medienvertreter tragen die im Rahmen ihrer Ar-
beit anfallenden Kosten (ISDN, Telefon, Strom)
grundsätzlich selbst. Die Kosten der laufenden Fern-
sehproduktion (z.B. Strom) werden von den Fern-
sehsendern respektive Sportcast und dem DFB ge-
tragen.

Die Kosten für die Installation der Einrichtungen für
die Fernsehproduktion (Kamerapodeste, feste Ar-
beitsplätze mit Strom- und Telefonanschluss) trägt
der jeweilige Verein.

8.12. Ausnahmegenehmigungen

Sollten – insbesondere von Klubs aus der Regional-
liga bzw. aus anderen Amateurklassen – einzelne
Punkte nicht erfüllt werden können, so ist der DFB
rechtzeitig darüber zu informieren, um adäquate
Lösungen im Sinne des Wettbewerbs zu finden.

9. BESONDERE MEDIENRICHTLINIEN

Um den Ablauf im Stadionbetrieb zu vereinfachen,
aber auch die Rechte und Pflichten im Rahmen der
Berichterstattung über den Fußball einheitlich zu
regeln, hat der DFB Besondere Medienrichtlinien er-
lassen. Die Umsetzung und Überwachung dieser Be-
sonderen Medienrichtlinien liegen grundsätzlich
beim Klub.

Die Richtlinien dienen nicht zuletzt auch dem
Schutz wesentlicher Rechte, die die existenzielle
 Finanzierungsquelle des DFB-Pokals darstellen.

Der Klub trägt als Veranstalter dafür Sorge, dass die
von ihm beauftragten Personen rund um den Spiel-
betrieb (besonders im Bereich des Ordnungsdiens -
tes) über Inhalt und Anwendung der Richtlinien je-
derzeit informiert sind.

9.1. Akkreditierung von Medien

9.1.1. Allgemeine Bestimmungen

Der DFB und die im DFB-Pokal startberechtigten
Klubs haben das Recht, den Zugang der Medienver-
treter zum Stadion zu regulieren. Die nachfolgen-
den Regelungen gelten für die Spiele des DFB-Po-
kals und die redaktionelle Arbeit der akkreditierten
Medienvertreter. Die Akkreditierung der Medienver-
treter erfolgt grundsätzlich durch den jeweiligen
Heimverein entsprechend den gegebenen Kapazitä-
ten.

Die akkreditierten Medienvertreter müssen auch
die „Arbeitsrichtlinien für die Spiele im DFB-Pokal“
einhalten. Die Akkreditierungen gelten gemäß des
jeweiligen Berichterstattungs- und Arbeitsauftrags
(Fernsehen, Hörfunk, Fotografie, Print, Internet) für
unterschiedliche Bereiche des Stadions.

Die Vertreter aller Fernsehanstalten sind direkt
über den Produktions-Dienstleister Sportcast zu ak-
kreditieren.

Der Stadion-Innenraum umfasst das Spielfeld sowie
den sich daran anschließenden Bereich bis zur bau-
lichen Abgrenzung zum Zuschauerbereich. Als Zu-
schauerbereich werden die Tribünen, die direkt an
den Innenraum angrenzen und auf denen sich die
Zuschauer aufhalten, verstanden. Generell gilt, dass
das Spielfeld, Spielertunnel und -kabinen nicht be-
treten werden dürfen.

Zu den Spielen des DFB-Pokals sind ausschließlich
die Mitarbeiter der akkreditierten Fernseh- und Hör-
funksender, Fernsehproduzenten und berechtigte
Sportjournalisten aus den Bereichen Print, Fotogra-
fie und Internet zu akkreditieren.
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Berechtigt in den Bereichen Print, Fotografie und In-
ternet sind Sportjournalisten, die einen offiziellen
Presseausweis nachweisen können1. Insbesondere
sind dies Ausweise folgender Verbände/Orga ni -
sationen:

� VDS (Verband Deutscher Sportjournalisten)

� DJU (Deutsche Journalisten-Union) – 
verdi.medien

� DJV (Deutscher Journalisten-Verband)

� AIPS

Der Medienverantwortliche des Vereins sollte in
Zweifelsfällen zusätzlich den Nachweis eines kon-
kreten Redaktionsauftrags und / oder eines Ar-
beitsnachweises verlangen (z.B. Ausschnitte veröf-
fentlichter Fotos / bzw. Texte). Falls ein Antragstel-
ler diese Nachweise nicht erbringen kann, kann die
Akkreditierungsanfrage abgelehnt werden. 

Für den Fall, dass bei bestimmten Spielen der Platz
auf der Pressetribüne (bzw. im Innenraum) nicht
ausreicht, um alle Anfragen berechtigter Journalis -
ten zu erfüllen, sollen nach Möglichkeit alle berech-
tigten Anfragen berücksichtigt werden, wenn auch
mit einer geringeren als der angefragten Anzahl an
Akkreditierungen. In keinem Fall, auch bei Nichtaus-
lastung der Pressetribüne (bzw. des Innenraums),
dürfen unberechtigte Journalisten oder Dritte ak-
kreditiert werden. Bei Nichtauslastung der Presse-
tribüne sollen die freien Plätze auch nicht durch den
Verein für zusätzliche Kauf- bzw. Ehrenkarten ge-
nutzt werden. 

Für den Fall, dass der Heimverein doch ein gewisses
Kontingent der Pressetribüne für Kauf- und Ehren-
plätze nutzt, muss sichergestellt sein, dass der ei-
gentliche Medienbereich als solcher eine geschlos-
sene Einheit bleibt, um eine ungestörte Arbeit der
Medienvertreter zu gewährleisten. 

Die Zuordnung der Plätze auf der Pressetribüne
durch den Heimverein muss so erfolgen, dass die
akkreditierten Medienvertreter sich in ihrer Arbeit
möglichst nicht gegenseitig behindern oder stören
(z.B. Lärmbelästigung, Sichtbehinderung). 

Die Akkreditierungen für die Pressetribüne und den
Innenraum sind regelmäßig vor und – wenn möglich –
während der Spiele zu kontrollieren. 

In Streitfällen bei der Akkreditierung für den Be-
reich Print, Internet und Fotografen wird die Direk -
tion Kommunikation des DFB eingeschaltet. 

Gemäß den gegebenen Kapazitäten sollen die Me -
dienvertreter nach Möglichkeit zusammen mit ihrer
Akkreditierung Parkscheine für stadionnahe Park-
plätze erhalten. 

9.2. Akkreditierung bei Spielen des DFB-Pokals 

9.2.1. Print 

Die gemäß 9.1.1. berechtigten Print-Journalisten
können vom Heimverein entsprechend der gegebe-
nen Kapazitäten akkreditiert werden. Der Heimver-
ein entscheidet, inwieweit er Dauerakkreditierun-
gen für den DFB-Pokal vergibt. 

Für den Meisterschafts-Spielbetrieb ausgesprochene
Dauer-Akkreditierungen gelten für die Spiele im
DFB-Pokal nicht. 

Die Akkreditierung der Print-Journalisten bezieht
sich ausschließlich auf die Pressetribüne sowie
nach Spielende auf die Mixed Zone und – je nach Ka-
pazität – auf den Pressekonferenzraum. 

Ein Zugang zum Innenraum ist vor, während und
nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause nicht
möglich. Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung
kann der Heimverein in Ausnahmefällen eine zeit-
lich befristete Akkreditierung für bestimmte Zonen
des Zuschauerbereichs vergeben. 

9.2.2. Fernsehen 

Die Mitarbeiter des Fernsehens werden ausschließ-
lich über den vom DFB beauftragten Produktions-
Dienstleister Sportcast akkreditiert und erhalten
Tagesakkreditierungen für den jeweiligen Spieltag.
Auch Parkscheine sind von Spiel zu Spiel und in Ab-
hängigkeit von der Platzkapazität auszugeben. 

Die Akkreditierung bezieht sich auf alle fernsehrele-
vanten Arbeitsbereiche (in der Regel auf den Innen-
raum und die Mixed Zone). Nach rechtzeitiger vor-
heriger Anmeldung kann der Heimverein in Ausnah-
mefällen eine begrenzte Anzahl zeitlich befristeter
Akkreditierungen für die Pressetribüne, den Presse-
konferenzraum und den Zuschauerbereich vergeben. 

Der Spielertunnel und das Spielfeld dürfen generell
nicht betreten werden. Ausnahmen gelten für die
Fernsehmitarbeiter, die beispielsweise unmittelbar
vor Spielbeginn die Platzwahl aufzeichnen. 

Es werden nur EB-Teams aus den Sportredaktionen
von Fernsehsendern (keine Magazinsendungen
etc.) akkreditiert. Ausnahmen werden vom DFB und
Sportcast gesondert mitgeteilt. 

Während die ARD und das ZDF keine gesonderte
Vereinbarung mit dem DFB benötigen, dürfen nur
solche private Fernsehsender zur Nachbericht -
erstattung akkreditiert werden, die eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem DFB abgeschlossen
haben. 

In der Woche vor dem jeweiligen Spieltag informiert
Sportcast die Klubs über die Anzahl der für das je-
weilige Spiel akkreditierten EB-Teams. 

a) Erstverwertender Fernsehsender 

Pro Spiel wird an die erstverwertenden Fernsehsen-
der eine mit Sportcast vor der Produktion abge-

1) Ausnahmen von dieser Regelung, z.B. für nicht-hauptbe-
ruflich tätige Journalisten, Mitarbeiter von Fan-Klubs etc.
sind im Einzelfall und nach Absprache mit dem Deutschen
Fußball-Bund möglich.
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stimmte Anzahl von Arbeitskarten mit und ohne In-
nenraumberechtigung ausgegeben. Die Mitarbeiter
mit Innenraumakkreditierung erhalten an jedem
Spieltag bei der Akkreditierung zur Identifizierung
rote Leibchen. Dieser Erstverwerter ist im Regelfall
Premiere/SKY (bei den nur Pay-TV-Live-Spielen) so-
wie beim Free-TV-Live-Spiel ARD oder ZDF. Für alle
Spiele ist die Firma Sportcast mit der Produktion
des Signals beauftragt. 

b) Zweitverwertende Fernsehsender 

Pro Spiel wird an die zweitverwertenden Fernseh-
sender eine mit Sportcast vor der Produktion abge-
stimmte Anzahl von Arbeitskarten mit Innenraum-
berechtigung ausgegeben. Die Mitarbeiter mit In-
nenraumakkreditierung erhalten an jedem Spieltag
bei der Akkreditierung zur Identifizierung blaue
Leibchen. 

9.2.3. Hörfunk/Audio 

Es können sowohl Tages- als auch spezielle Dauer-
akkreditierungen für den DFB-Pokal vergeben wer-
den. Ein Zugang zum Innenraum ist vor, während
und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause
nicht möglich. Interviews nach dem Spiel sind aus-
schließlich in der für die Medien vorgesehenen
 Mixed Zone durchzuführen. 

Während die Landesrundfunkanstalten der ARD
 keine gesonderte Vereinbarung mit dem DFB
benötigen, dürfen nur solche private Hörfunksen-
der zur Berichterstattung (Live- und/oder Nachbe-
richterstattung) akkreditiert werden, die eine ent-
sprechende Vereinbarung mit dem DFB abgeschlos-
sen haben. 

Der DFB stellt den Klubs eine entsprechende Auflis -
tung der privaten Hörfunksender zur Verfügung,
mit denen er eine Vereinbarung geschlossen hat.
Ergänzungen und Veränderungen während der
Spielzeit werden gesondert mitgeteilt. 

Die Akkreditierung von Mitarbeitern bezieht sich
ausschließlich auf die Pressetribüne sowie nach
Spielende auf die Mixed Zone und – je nach Kapa-
zität – auf den Pressekonferenzraum. 

Generell gilt, dass maximal drei Mitarbeiter pro pri-
vater Hörfunksender akkreditiert werden dürfen. 

9.2.4. Fotografen 

Gemäß 9.1.1. berechtigte Fotografen können ent-
sprechend der gegebenen Kapazitäten akkreditiert
werden. Die Akkreditierung der Fotografen bezieht
sich ausschließlich auf den Innenraum und – je nach
Kapazität – auf den Pressekonferenzraum. Das
Spielfeld darf nicht betreten werden. Nach rechtzei-
tiger vorheriger Anmeldung kann der Heimverein in
Ausnahmefällen auch eine zeitlich befristete Akkre-
ditierung für die Pressetribüne und für bestimmte
Zonen des Zuschauerbereichs vergeben. 

Voraussetzung für eine Akkreditierung ist, dass
die Fotografen vor jeder Akkreditierung eine

schriftliche Erklärung ausfüllen und unterschrei-
ben. In dieser verpflichten sie sich unter anderem,
während des laufenden Spiels (einschließlich der
Halbzeitpause) keine Fotos (Stand- und Sequenz-
bilder) aus dem Stadion und / oder vom Spiel zur
Publikation im Internet, Online-Medien und für
mobilfunkfähige Endgeräte (z.B. per MMS) per-
sönlich zur Verfügung zu stellen oder durch Dritte
zur Verfügung stellen zu lassen. Ausnahmen hier-
zu, z.B. zur Nutzung für die Internetauftritte der
Klubs, können vom DFB in einem zu definierenden
Umfang genehmigt werden. Bei der Akkreditie-
rung vor dem jeweiligen Spiel erhalten die Foto-
grafen vom Heimverein ein silbergraues Leib-
chen, das zum Arbeiten im Innenraum berechtigt
und nach Spielende wieder zurückzugeben ist. 

9.2.5. Internet 

Gemäß 9.1.1 berechtigte Internet-Journalisten kön-
nen entsprechend der gegebenen Kapazitäten ak-
kreditiert werden. 

Die Akkreditierung der Internet-Journalisten be-
zieht sich ausschließlich auf die Pressetribüne so-
wie nach Spielende auf die Mixed Zone und – je nach
Kapazität – auf den Pressekonferenzraum. Ein Zu-
gang zum Innenraum ist vor, während und nach dem
Spiel sowie in der Halbzeitpause nicht möglich.
Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der
Heimverein in Ausnahmefällen auch eine zeitlich
befristete Akkreditierung für bestimmte Zonen des
Zuschauerbereichs vergeben. 

Voraussetzung für jede Akkreditierung ist, dass zwi-
schen An- und Abpfiff des Spiels keine unerlaubte
Live- und Near-Live-Berichterstattung (Video, Au-
dio, Fotografie und Text) vom Spiel sowie nach Ab -
pfiff aus der Mixed Zone und von der Pressekonfe-
renz erfolgt. Diese Regelung gilt in gleicher Weise
für Mitarbeiter der Klubs bzw. für deren Dienst -
leister, die eigene Internet-Auftritte betreiben oder
betreiben lassen. 

Mitarbeiter von Internetauftritten bereits akkredi-
tierter Fernseh-, Hörfunksender oder Printmedien
müssen in jedem Fall eine eigene Akkreditierung be-
antragen. Es ist sicherzustellen, dass Akkreditierun-
gen von bereits akkreditierten Medien nicht an de-
ren Mitarbeiter aus dem Bereich Internet weiterge-
geben werden können. 

9.3. Arbeitsrichtlinien in den einzelnen 
Bereichen 

9.3.1. Generelle Bestimmungen Innenraum und 
Zuschauerbereich 

Zugangsberechtigt zum Innenraum sind generell
nur akkreditierte Vertreter der Fernsehproduktion
(Sportcast) und Fotografen. Für die Vertreter der
genannten Medien wird in den nachstehenden
Nrn. 9.3.3. und 9.3.5. spezifiziert, welche besonde-
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ren Regelungen diese bei der Ausübung ihrer Tätig-
keit im Innenraum zu beachten haben. 

Im Innenraum dürfen sich Medienvertreter nur
dann aufhalten, wenn sie über eine entsprechende
und deutlich sichtbar zu tragende Akkreditierung
verfügen bzw. ein entsprechendes Leibchen tragen.
Ferner ist der Aufenthalt im Innenraum ausschließ-
lich auf die Dauer der Ausübung der Tätigkeit als
Medienvertreter beschränkt. Des Weiteren ist von
den Medienvertretern zu beachten, dass sie sich in-
nerhalb des Innenraums nur in den Bereichen auf-
halten, die ihnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit
gemäß dieser Richtlinie zugeordnet sind. 

Im Zuschauerbereich dürfen sich Medienvertreter
nur dann aufhalten, wenn sie über eine entspre-
chende Akkreditierung verfügen. Es obliegt aus -
schließlich dem DFB und dem Heimverein zu ent-
scheiden, ob, zu welchem Zeitpunkt, wie lange und
zu welchem Zweck sich Medienvertreter im Zu-
schauerbereich aufhalten dürfen. 

Medienvertreter dürfen zu keinem Zeitpunkt den
Spielertunnel und das Spielfeld betreten. Über Aus-
nahmen entscheidet der Matchdelegierte des DFB. 

In einem Zeitfenster von zehn Minuten nach Spiel -
ende dürfen nur die erstverwertenden Fernsehsen-
der und ARD-Hörfunk Interviews führen. Alle ande-
ren Medienvertreter führen ihre Interviews aus -
schließlich im Anschluss an diese zehnminütige
Frist in der Mixed Zone (siehe 10.3.7.). 

9.3.2. Flash-Interview-Zone 

In der ausschließlich für Interviews nach dem Spiel
vorgesehenen Flash-Interview-Zone dürfen sich
grundsätzlich nur die mit einer entsprechenden Ak-
kreditierung versehenen Mitarbeiter der erstver-
wertenden Fernsehsender aufhalten. 

Die Verantwortlichen der erstverwertenden Fern-
sehsender stimmen sich kurz vor Spielende mit den
Medienverantwortlichen der beteiligten Klubs über
die Durchführung der Flash-Interviews nach Spiel -
ende, unter anderem über die Interviewpartner, ab. 

Die Flash-Interviews finden verpflichtend vor den
vom Vermarktungspartner des DFB bereitgestellten
und aufgebauten Flash-Interview-Wänden statt. Der
DFB-Match-Delegierte ist zusammen mit dem Pro-
duktionsverantwortlichen von Sportcast für die Po-
sitionierung zuständig. 

9.3.3. Fernsehen 

9.3.3.1. Allgemeine Regelung 

Zur Erstellung des Fernseh-Signals dürfen Mitarbei-
ter der entsprechenden Fernsehsender im Innen-
raum arbeiten. 

Ein Zugang zu der Pressetribüne, der Pressekonfe-
renz und dem Zuschauerbereich ist in Ausnahme-
fällen mit Zustimmung des Vereins zeitlich befristet

für eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern des
Fernsehens möglich. 

Der Spielertunnel und das Spielfeld dürfen nicht be-
treten werden. Ausnahmen gelten für die Fern-
sehmitarbeiter, die beispielsweise unmittelbar vor
Spielbeginn die Platzwahl aufzeichnen. 

Die für die erstverwertenden Fernsehsender im In-
nenraum tätigen Personen haben während des ge-
samten Zeitraums ihrer Tätigkeit rote Leibchen zu
tragen. Diese berechtigen auch zum Aufenthalt und
zur Durchführung von Interviews nach Spielende im
Innenraum. 

Von den für Zweit- und Drittverwerter tätigen Per-
sonen sind in gleicher Weise blaue Leibchen zu tra-
gen. Diese berechtigen jedoch nicht zur Durch-
führung von Interviews nach Spielende im Innen-
raum, sondern ausschließlich in der Mixed Zone. 

Moderatoren und Reporter, die für die genannten
Verwerter live „vor der Kamera“ tätig sind, müssen
keine Leibchen tragen. Sofern diese jedoch im In-
nenraum tätig sind, müssen sie mit einer entspre-
chenden Akkreditierung ausgestattet sein und diese
deutlich sichtbar tragen. 

9.3.3.2. Fernsehproduktion 

Alle im Innenraum befindlichen Gegenstände, z.B.
Trainerbänke, Werbebanden, müssen so platziert
werden, dass das Sichtfeld der Kameras zur Auf-
nahme des Spielgeschehens nicht beeinträchtigt
wird. In begründeten Ausnahmefällen sind Anpas-
sungen im Sinne aller Beteiligten herbeizuführen.
Davon darf mit Ausnahme der an der Mittellinie auf-
gestellten Fahnen, die vom Heimverein auf Anfrage
der Fernsehproduktion entfernt werden können,
nicht der Spielfeldaufbau berührt sein. 

Während des laufenden Spiels darf sich auf der Sei-
te, auf der sich die Trainerbänke befinden, im Be-
reich zwischen den Verlängerungen der 16-Meter-/
Strafraum-Linien kein Medienvertreter aufhalten.
Bei rechtzeitiger Abstimmung mit dem Heimverein
(bis zur Abnahme der Fernsehproduktion) kann eine
Ausnahme für eine für die Signalproduktion des
erstverwertenden Fernsehsenders auf Höhe der
Mittellinie eingesetzte stationäre Kamera erteilt
werden. Diese Kamera darf jedoch nur dann einge-
setzt werden, wenn sich die Führungskamera auf
der gleichen Seite befindet. Sie ist in Sitzhöhe ein-
zurichten und darf in keinem Fall zu einer Sichtbe-
hinderung für die Trainer führen. 

In keinem Fall dürfen Kameras an Gegenständen,
die den Spielfeldaufbau umfassen (z.B. Torstangen
oder -netz) befestigt werden. Ferner dürfen Kame-
ras nicht in das Spielfeld hinein ragen. Um Verlet-
zungsgefahren möglichst zu vermeiden, müssen die
in der Nähe des Spielfeldrands  befindlichen Kame-
ras in jedem Fall mit einer Schutzpolsterung (Kame-
rabande) ausgestattet sein. 

Für die Produktion des Fernseh-Signals ist es ge-
stattet, ausschließlich so genannte Atmo-Mikrofone
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einzusetzen. Der Einsatz von Richtmikrofonen ist
unzulässig. Dabei gilt es zu beachten, dass die Atmo-
Mikrofone ausschließlich für die Aufzeichnung der
Spiel- und Stadion-Atmosphäre genutzt werden.
Nicht gestattet ist deren Ausrichtung auf die Ersatz-
und Trainerbänke sowie Strafräume, um z. B. Origi -
naltöne von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern etc.
aufzuzeichnen. 

9.3.3.3. EB-Teams 

EB-Teams (maximal bestehend aus einem Kamera-
mann, einem Tontechniker und einem Redakteur),
die in der Regel für Zweit- und Drittverwerter tätig
sind, dürfen während des Spiels nur hinter den To-
ren und in Absprache mit Sportcast arbeiten. Sie
können in diesen beiden Bereichen eine Position
hinter der ersten Reihe der Bandenwerbung frei
wählen. Sie haben lediglich dafür Sorge zu tragen,
dass das Sichtfeld von stationären Kameras der
Fernsehproduktion im Hintertorbereich durch ihre
Positionierung nicht eingeschränkt wird. 

Mit Zustimmung des Heimvereins sowie Sportcast
und sofern das Sichtfeld der stationären Kameras
der Fernsehproduktion nicht eingeschränkt wird,
dürfen EB-Teams in Ausnahmefällen auch an den
Seitenlinien arbeiten. Auf der Seite, auf der sich die
Trainerbänke befinden, umfasst der Arbeitsbereich
auf jeder Spielfeldhälfte maximal die Zone zwischen
der Eckfahne und der Verlängerung der 16-Meter-/
Strafraum-Linie. 

9.3.3.4. Interviews während des Spiels und in der
Halbzeitpause 

Interviews mit Trainern und Spielern sind während
des Spiels, in der Halbzeitpause sowie vor einer
even tuellen Verlängerung und Elfmeterschießen
nicht erlaubt. Ausschließlich die live übertragenden
Fernsehsender dürfen in der Halbzeitpause Inter-
views mit Trainern und Spielern führen, wobei letz-
tere nicht am Spiel beteiligt sein sollen. Diese Rege-
lung setzt die Zustimmung der Gesprächspartner
beziehungsweise des jeweiligen Vereins voraus. 

9.3.4. Hörfunk/Audio 

Den für Hörfunksender und Audio-Produzenten
tätigen Medienvertretern ist es grundsätzlich unter-
sagt, sich im Innenraum oder Zuschauerbereich
aufzuhalten. Einzige Ausnahme bilden die Vertreter
der ARD-Hörfunkanstalten, die – mit einem schwar -
zen Leibchen von Sportcast ausgestattet – nach
Spielende am Spielfeldrand Interviews führen dür-
fen. Dabei ist zu beachten, dass die TV-Erstrechte-
verwerter bei Interview-Anfragen an denselben
Trainer oder Spieler Vorrecht haben. 

9.3.5. Fotografen 

Fotografen sind für die Arbeit im Innenraum und
gemäß den gegebenen Kapazitäten zur Pressekon-
ferenz zu akkreditieren. Während des gesamten

Zeitraums ihrer Tätigkeit im Innenraum haben die
Fotografen silbergraue Leibchen zu tragen. 

Der für die Fotografen vorgesehene Arbeitsbereich
im Innenraum befindet sich hinter den beiden To-
ren. Die Fotografen können in diesen Bereichen eine
Position hinter der ersten Reihe der Bandenwer-
bung frei wählen. Sie haben lediglich dafür Sorge zu
tragen, dass das Sichtfeld von stationären Kameras
der Fernsehproduktion im Hintertorbereich durch
ihre Position nicht eingeschränkt wird. 

Mit Zustimmung des Heimvereins und sofern das
Sichtfeld der stationären Kameras der Fernsehpro-
duktion nicht eingeschränkt wird, dürfen Fotogra-
fen in Ausnahmefällen auch an den Seitenlinien ar-
beiten. Auf der Seite, auf der sich die Trainerbänke
befinden, umfasst der Arbeitsbereich auf jeder
Spielfeldhälfte maximal die Zone zwischen der Eck-
fahne und der Verlängerung der 16-Meter-/Straf -
raum-Linie. In Ausnahmefällen kann auf dieser
 Seite in Absprache zwischen Heimverein, einem
Verantwortlichen der Fernsehproduktion und dem
VDS-Vertreter eine Fotografen-Zone zwischen den
jeweiligen Verlängerungen der 16-Meter-/Straf raum-
Linien geschaffen werden. Voraussetzung ist hier-
für, dass diese Zone einen Mindestabstand von fünf
Metern zu den Ersatzspieler-/Trainerbänken auf-
weist und nur einer sehr begrenzten Anzahl an Fo-
tografen zugänglich gemacht wird. Der Bereich am
Spielfeldrand soll nach Möglichkeit durch Linien ge-
kennzeichnet werden. 

Nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung kann der
Heimverein in Ausnahmefällen auch eine zeitlich
befristete Akkreditierung für bestimmte Zonen des
Zuschauerbereichs vergeben. 

9.3.6. Pressetribüne 

Für die Pressetribüne werden ausschließlich Me -
dien vertreter aus dem Bereich Print, Fernsehen,
Hörfunk und Internet akkreditiert. Nach rechtzeiti-
ger vorheriger Anmeldung kann der Heimverein in
Ausnahmefällen auch an Fotografen eine zeitlich
befristete Akkreditierung für die Pressetribüne ver-
geben. Die auf der Pressetribüne tätigen Medien-
vertreter müssen gewährleisten, dass sie ihrer
Tätigkeit immer in der Form nachkommen, dass an-
dere dort tätige Medienvertreter in ihrer Arbeit
nicht beeinträchtigt, behindert oder eingeschränkt
werden. 

9.3.7. Mixed Zone 

In der Mixed Zone dürfen sich grundsätzlich nur die
mit einer entsprechenden Akkreditierung versehe-
nen Medienvertreter aus dem Bereich Print, Fernse-
hen, Hörfunk und Internet aufhalten. 

Die Mixed Zone dient allen akkreditierten Medien-
vertretern aus den Bereichen Print, Hörfunk und In-
ternet dazu, ihre Interviews mit den Spielern nach
Spielende zu führen und zwar nachdem diese die
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Umkleidekabinen verlassen haben. Gleiches gilt für
Medienvertreter des Fernsehens, insbesondere für
die Zweit- und Drittverwerter, die keine Flash-Inter-
views nach Spielende im Innenraum führen können. 

Die Mixed Zone sollte – falls räumlich möglich – in
zwei Bereiche unterteilbar sein: 

Bereich 1: Fernsehen (mit Sponsoren-Backdrops im
Hintergrund auf denen das Logo des
DFB-Pokals prominent vertreten ist, ge-
gebenenfalls als Aufkleber auf existie-
renden Backdrops) 

Bereich 2: Hörfunk, Print und Internet 

Die Medienvertreter führen ihre Interviews in der
Mixed Zone ausschließlich in denen ihnen zugeord-
neten Bereichen. Die Klubs können festlegen, dass
die Interviews im Bereich 1 (Fernsehen) ausschließ-
lich vor entsprechenden Interview-Rücksetzern (mit
DFB-Pokal-Logo; Logos von Medienunternehmen
und Fernsehsendern dürfen nur nach gesonderter
Information an den DFB auf den Rückstellern plat-
ziert werden) durchzuführen sind. 

9.3.8. Pressekonferenz 

Die Pressekonferenz sollte spätestens 20 Minuten
nach Spielende beginnen. Im Pressekonferenzraum
dürfen sich grundsätzlich nur die mit einer entspre-
chenden Akkreditierung versehenen Medienvertre-
ter aus dem Bereich Print, Fernsehen, Hörfunk, Fo-
tografie und Internet aufhalten. 

Die Pressekonferenz sollte vor einer Sponsoren-
Rückwand stattfinden, auf der das Logo des DFB-
Pokals prominent platziert ist. Diese können gege-
benenfalls auch temporär als Aufkleber auf bereits
vorhandenen Rückwänden angebracht werden. 

9.3.9. Ehrentribüne und VIP-Bereiche 

Für die Ehrentribüne und den VIP-Bereich werden
grundsätzlich keine Akkreditierungen für Medien-
vertreter vergeben. In Ausnahmefällen kann der
Heimverein oder der DFB mit einem eindeutigen re-
daktionellen Zweck verbundene (z.B. Interview) und
zeitlich befristete Akkreditierungen für einzelne
Medienvertreter vergeben. 

10. DER DFB-MATCH-DELEGIERTE

Seit der Saison 2008/2009 kommen Verantwort -
liche des DFB bei allen Spielen als Match-Delegierte
zum Einsatz.

Der DFB wird pro Spiel einen DFB-Match-Delegier-
ten benennen und diese Besetzung frühzeitig allen
Beteiligten kommunizieren.

10.1. Aufgabe 

Der Match-Delegierte ist für die Überwachung der
ordnungsgemäßen Spielorganisation zuständig und
sorgt dafür, dass die Klubs die DFB-Wettbewerbsbe-

stimmungen vor, während und nach dem Spiel ein-
halten.

Der Match-Delegierte fungiert als Bindeglied zwi-
schen den Dienstleistern des DFB, dem zuständigen
Vermarkter Infront, den TV-Anstalten, dem Klub
und dem DFB.

Der Match-Delegierte unterstützt die Vereine und
deren Verantwortliche bei den spieltagsrelevanten
Abläufen und gewährleistet die Einhaltung der ver-
traglichen Pflichten aller Beteiligten. Ziel des Ein-
satzes der MatchDelegierten bei allen Spielen ist die
Optimierung der Abläufe und Prozesse am Spieltag.

Der Match-Delegierte steht den Klubs bei Fragen
während der Vorbereitung des Spiels sowie am
Spieltag direkt vor Ort zur Verfügung. Er wird zu-
dem die Ablauforganisation für die TV-Produktion
und den Countdown vor dem Spiel unterstützen, um
so optimale Bedingungen für alle Beteiligten zu ga-
rantieren.

In der Vorbereitung des Spieltags wird durch den
Match-Delegierten sichergestellt, dass die Organi-
sation durch die Klubs nach den einschlägigen Be-
stimmungen des DFB erfolgt.

10.2. Einbindung/Rechte 

Der Klub hat selbstverständlich seinen Aufgaben
und Pflichten nach den einschlägigen Richtlinien
und Verordnungen nachzukommen. Der Einsatz des
Match-Delegierten dient zur Hilfestellung und Un-
terstützung. 

Die einzelnen Verantwortlichkeiten des veranstal-
tenden Klubs und seiner Beauftragten bleiben im
Vorfeld und am Spieltag unberührt, werden jedoch
durch den Match-Delegierten aktiv unterstützt. 

Dies gilt insbesondere für die Sicherheitsfragen, die
vom Klub zu beantworten und durchzuführen sind.
Dem Match-Delegierten obliegt hier nur die Kon-
trollfunktion.

Der DFB-Match-Delegierte wird am Spieltag frühzei-
tig (drei bis vier Stunden vor Anpfiff) am Spielort
eintreffen und sich mit allen Beteiligten in Verbin-
dung setzen. 

10.3. Durchführung einer Vorbesichtigung (VB) 

Der jeweils eingeteilte Match-Delegierte wird im
Vorfeld des Spiels Kontakt mit dem Heimverein auf-
nehmen und gegebenenfalls an der durchzuführen-
den Vorbesichtigung der Spielstätte gemeinsam mit
dem Vermarkter Infront und dem Produktions-
Dienstleister Sportcast teilnehmen. Die VB wird mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu dem Spielter-
min stattfinden. 

Ist die Spielstätte allen Beteiligten bekannt, kann
 eine VB mit Zustimmung aller Beteiligten gegebe-
nenfalls entfallen. Die Entscheidung hierüber trifft
der DFB. 
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11. FINALE

Die besonderen technisch-organisatorischen und
wirt schaftlichen Bedingungen und Abläufe des Deut -
schen Pokalendspiels in Berlin werden den beiden
qualifizierten Teilnehmern in einem Finalisten-Mee-
ting am Tag nach dem zweiten Halbfinalspiel im Ber-
liner Olympiastadion gesondert mitgeteilt. 

12. NICHTBEACHTUNG DER BESTIMMUNGEN

Verstöße gegen diese Durchführungsbestimmun-
gen können von den Rechtsinstanzen des DFB als
unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. der DFB-
Rechts- und Verfahrensordnung bestraft werden,
sofern die Satzung oder die Ordnungen des DFB
nichts anderes bestimmen. 

ANHANG 

– Empfangsbestätigung 

– Termine DFB-Pokal 2009/2010 

– Ansprechpartner/Kontakte DFB 

– Ansprechpartner/Kontakte Sportcast 

– Ansprechpartner/Kontakte Infront 

– Kontakte/Anschriften der teilnehmenden Vereine 

– Meldung Ansprechpartner Vereine Spielbetrieb 

– Meldung Ansprechpartner Elektronischer 
Spiel bericht 

– Meldung Bankverbindung (nur für Vereine 
unterhalb der Regionalliga) 

– Antrag auf Genehmigung Trikotwerbung 

– Meldung Trikotfarben 

– Abrechnungsformular 

– Erklärung „Werbefreies Stadion“ 

– Erklärung „Stadionverfügbarkeit“ 

– Erklärung zum Stadion (für Stadien, die noch
nicht im Rahmen eines DFB/DFL-Zulassungs-/
Lizenzierungsverfahrens gemeldet sind)

– Muster-Einlaufplan 

– FIFA/UEFA-Anweisung „Verwendung mehrerer 
Fuß bälle“

– Bandenplan 

– Kameraplan (A, B, C-Standard) 

– Fotografenerklärung 

– Akkreditierungsformulare 

– Designhandbuch 

– DFB-Pokalhymne 

– Ziehungsordnung 

Der Anhang ist als Dokumentvorlage gedacht. Die
auszufüllenden und einzureichenden Dokumente
werden den Klubs auf elektronischem Weg im Vor-
feld zur Verfügung gestellt. 

Terminliste der 3. Liga
Spieljahr 2009/2010 - Vorrunde

25. Juli 2009 (Sa.) - 1. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – Holstein Kiel 14.00 Uhr
Dynamo Dresden – VfB Stuttgart II 14.00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena – SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr
SpVgg Unterhaching – SV Sandhausen 14.00 Uhr
FC Ingolstadt – Bayern München II 14.00 Uhr
Kickers Offenbach – FC Erzgebirge Aue 14.00 Uhr
Werder Bremen II – FC Rot-Weiß Erfurt 14.00 Uhr
Eintracht Braunschweig – VfL Osnabrück 14.00 Uhr
Wacker Burghausen – Borussia Dortmund II 14.00 Uhr
1. FC Heidenheim – Wuppertaler SV 14.00 Uhr

28. Juli 2009 (Di.) – 2. Spieltag

FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 18.30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – Dynamo Dresden 18.30 Uhr
Borussia Dortmund II –
Eintracht Braunschweig 19.00 Uhr
VfL Osnabrück – Werder Bremen II 19.00 Uhr
Bayern München II – SpVgg Unterhaching 19.00 Uhr

29. Juli 2009 (Mi.)

FC Rot-Weiß Erfurt – Kickers Offenbach 18.30 Uhr
SV Sandhausen – FC Carl Zeiss Jena 18.30 Uhr
VfB Stuttgart II – 1. FC Heidenheim 19.00 Uhr
Wuppertaler SV – SSV Jahn Regensburg 19.00 Uhr
Holstein Kiel – Wacker Burghausen 19.00 Uhr

7. August 2009 (Fr.) – 3. Spieltag

Werder Bremen II – Borussia Dortmund II 19.00 Uhr

8. August 2009 (Sa.)

SSV Jahn Regensburg –
Wacker Burghausen 14.00 Uhr
Dynamo Dresden – SV Sandhausen 14.00 Uhr
FC Ingolstadt – FC Rot-Weiß Erfurt 14.00 Uhr
Kickers Offenbach – VfL Osnabrück 14.00 Uhr
Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel 14.00 Uhr
Wuppertaler SV – VfB Stuttgart II 14.00 Uhr
1. FC Heidenheim – SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr
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9. August 2009 (So.)

FC Carl Zeiss Jena – Bayern München II 14.00 Uhr
SpVgg Unterhaching – FC Erzgebirge Aue 14.00 Uhr

14. August 2009 (Fr.) – 4. Spieltag

SV Wehen Wiesbaden – Wuppertaler SV 19.00 Uhr

15. August 2009 (Sa.)

Borussia Dortmund II – Kickers Offenbach 14.00 Uhr
VfL Osnabrück – FC Ingolstadt 14.00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt – SpVgg Unterhaching 14.00 Uhr
FC Erzgebirge Aue – FC Carl Zeiss Jena 14.00 Uhr
SV Sandhausen – 1. FC Heidenheim 14.00 Uhr
Wacker Burghausen –
Eintracht Braunschweig 14.00 Uhr
Holstein Kiel – Werder Bremen II 14.00 Uhr

16. August 2009 (So.)

Bayern München II – Dynamo Dresden 14.00 Uhr
VfB Stuttgart – SSV Jahn Regensburg 14.00 Uhr

21. August 2009 (Fr.) – 5. Spieltag

FC Ingolstadt – Borussia Dortmund II 19.00 Uhr

22. August 2009 (Sa.)

SSV Jahn Regensburg –
Eintracht Braunschweig 14.00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue 14.00 Uhr
SpVgg Unterhaching – VfL Osnabrück 14.00 Uhr
Kickers Offenbach – Holstein Kiel 14.00 Uhr
Werder Bremen II – Wacker Burghausen 14.00 Uhr
Wuppertaler SV – SV Sandhausen 14.00 Uhr
1. FC Heidenheim – Bayern München II 14.00 Uhr

23. August 2009 (So.)
FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt 14.00 Uhr
VfB Stuttgart II – SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr

28. August 2009 (Fr.) – 6. Spieltag

Borussia Dortmund II –
SpVgg Unterhaching 19.00 Uhr

29. August 2009 (Sa.)
VfL Osnabrück – FC Carl Zeiss Jena 14.00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt – Dynamo Dresden 14.00 Uhr
FC Erzgebirge Aue – 1. FC Heidenheim 14.00 Uhr
Bayern München II – Wuppertaler SV 14.00 Uhr
SV Sandhausen – VfB Stuttgart II 14.00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden –
SSV Jahn Regensburg 14.00 Uhr
Holstein Kiel – FC Ingolstadt 14.00 Uhr

30. August 2009 (So.)
Eintracht Braunschweig –
Werder Bremen II 14.00 Uhr
Wacker Burghausen – Kickers Offenbach 14.00 Uhr

1. September 2009 (Di.) – 7. Spieltag

1. FC Heidenheim – FC Rot-Weiß Erfurt 18.00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena – Borussia Dortmund II 18.30 Uhr
SpVgg Unterhaching – Holstein Kiel 19.00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen 19.00 Uhr
VfB Stuttgart II – Bayern München II 19.00 Uhr

2. September 2009 (Mi.)

Dynamo Dresden –VfL Osnabrück 18.30 Uhr
Wuppertaler SV – FC Erzgebirge Aue 18.30 Uhr
SSV Jahn Regensburg – Werder Bremen II 19.00 Uhr
FC Ingolstadt – Wacker Burghausen 19.00 Uhr
Kickers Offenbach –
Eintracht Braunschweig 19.00 Uhr

4. September 2009 (Fr.) – 8. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt – Wuppertaler SV 19.00 Uhr

5. September 2009 (Sa.)

VfL Osnabrück – 1. FC Heidenheim 14.00 Uhr
FC Erzgebirge Aue – VfB Stuttgart II 14.00 Uhr
SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg 14.00 Uhr
Werder Bremen II – Kickers Offenbach 14.00 Uhr
Eintracht Braunschweig – FC Ingolstadt 14.00 Uhr
Wacker Burghausen –
SpVgg Unterhaching 14.00 Uhr
Holstein Kiel – FC Carl Zeiss Jena 14.00 Uhr

6. September 2009 (So.)
Borussia Dortmund II – Dynamo Dresden 14.00 Uhr
Bayern München II – SV Wehen Wiesbaden 14.00 Uhr

11. August 2009 (Fr.) – 9. Spieltag

SSV Jahn Regensburg –
Kickers Offenbach 19.00 Uhr

12. August 2009 (Sa.)

Dynamo Dresden – Holstein Kiel 14.00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena – Wacker Burghausen 14.00 Uhr
FC Ingolstadt – Werder Bremen II 14.00 Uhr
SV Sandhausen – Bayern München II 14.00 Uhr
VfB Stuttgart II – FC Rot-Weiß Erfurt 14.00 Uhr
Wuppertaler SV – VfL Osnabrück 14.00 Uhr
1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund II 14.00 Uhr

13. August 2009 (So.)
SpVgg Unterhaching –
Eintracht Braunschweig 14.00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue 14.00 Uhr

18. September 2009 (Fr.) –
20. September 2009 (So.) – 10. Spieltag

Borussia Dortmund II – Wuppertaler SV
VfL Osnabrück – VfB Stuttgart II
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FC Rot-Weiß Erfurt – SV Wehen Wiesbaden
FC Erzgebirge Aue – SV Sandhausen
Bayern München II – SSV Jahn Regensburg
Kickers Offenbach – FC Ingolstadt
Werder Bremen II – SpVgg Unterhaching
Eintracht Braunschweig – FC Carl Zeiss Jena
Wacker Burghausen – Dynamo Dresden
Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim

25. September 2009 (Fr.) –
27. September 2009 (So.) – 11. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt
Dynamo Dresden – Eintracht Braunschweig
FC Carl Zeiss Jena – Werder Bremen II
SpVgg Unterhaching – Kickers Offenbach
Bayern München II – FC Erzgebirge Aue
SV Sandhausen – FC Rot-Weiß Erfurt
SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück
VfB Stuttgart II – Borussia Dortmund II
Wuppertaler SV – Holstein Kiel
1. FC Heidenheim – Wacker Burghausen

2. Oktober 2009 (Fr.) –
4. Oktober 2009 (So.) – 12. Spieltag

Borussia Dortmund II – SV Wehen Wiesbaden
VfL Osnabrück – SV Sandhausen
FC Rot-Weiß Erfurt — Bayern München II
FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg
FC Ingolstadt – SpVgg Unterhaching
Kickers Offenbach – FC Carl Zeiss Jena
Werder Bremen II – Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig – 1. FC Heidenheim
Wacker Burghausen – Wuppertaler SV
Holstein Kiel – VfB Stuttgart II

16. Oktober 2009 (Fr.) –
18. Oktober 2009 (So.) – 13. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching
Dynamo Dresden – Kickers Offenbach
FC Carl Zeiss Jena – FC Ingolstadt
FC Erzgebirge Aue – FC Rot-Weiß Erfurt
Bayern München II – VfL Osnabrück
SV Sandhausen – Borussia Dortmund II
SV Wehen Wiesbaden – Holstein Kiel
VfB Stuttgart II – Wacker Burghausen
Wuppertaler SV – Eintracht Braunschweig
1. FC Heidenheim – Werder Bremen II

23. Oktober 2009 (Fr.) –
25. Oktober 2009 (So.) – 14. Spieltag

Borussia Dortmund II – Bayern München II
VfL Osnabrück – FC Erzgebirge Aue
FC Rot-Weiß Erfurt – SSV Jahn Regensburg

SpVgg Unterhaching – FC Carl Zeiss Jena
FC Ingolstadt – Dynamo Dresden
Kickers Offenbach – 1. FC Heidenheim
Werder Bremen II – Wuppertaler SV
Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart II
Wacker Burghausen – SV Wehen Wiesbaden
Holstein Kiel – SV Sandhausen

30. Oktober 2009 (Fr.) –
1. November 2009 (So.) – 15. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – FC Carl Zeiss Jena
Dynamo Dresden – SpVgg Unterhaching
FC Rot-Weiß Erfurt – VfL Osnabrück
FC Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund II
Bayern München II – Holstein Kiel
SV Sandhausen – Wacker Burghausen
SV Wehen Wiesbaden – Eintracht Braunschweig
VfB Stuttgart II – Werder Bremen II
Wuppertaler SV – Kickers Offenbach
1. FC Heidenheim – FC Ingolstadt

6. November 2009 (Fr.) –
8. November 2009 2009 (So.) – 16. Spieltag

Borussia Dortmund II – FC Rot-Weiß Erfurt
VfL Osnabrück – SSV Jahn Regensburg
FC Carl Zeiss Jena – Dynamo Dresden
SpVgg Unterhaching – 1. FC Heidenheim
FC Ingolstadt – Wuppertaler SV
Kickers Offenbach – VfB Stuttgart II
Werder Bremen II – SV Wehen Wiesbaden
Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen
Wacker Burghausen – Bayern München II
Holstein Kiel – Erzgebirge Aue

20. November 2009 (Fr.) –
22. November 2009 2009 (So.) – 17. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – Dynamo Dresden
VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II
FC Rot-Weiß Erfurt – Holstein Kiel
FC Erzgebirge Aue – Wacker Burghausen
Bayern München II – Eintracht Braunschweig
SV Sandhausen – Werder Bremen II
SV Wehen Wiesbaden – Kickers Offenbach
VfB Stuttgart II – FC Ingolstadt
Wuppertaler SV – SpVgg Unterhaching
1. Fc Heidenheim — FC Carl Zeiss Jena

27. November 2009 (Fr.) –
29. November 2009 2009 (So.) – 18. Spieltag

SSV Jahn Regensburg – Borussia Dortmund II
Dynamo Dresden – 1. FC Heidenheim
FC Carl Zeiss Jena – Wuppertaler SV
SpVgg Unterhaching – VfB Stuttgart II
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FC Ingolstadt – SV Wehen Wiesbaden
Kickers Offenbach – SV Sandhausen
Werder Bremen II – Bayern München II
Eintracht Braunschweig – FC Erzgebirge Aue
Wacker Burghausen – FC Rot-Weiß Erfurt
Holstein Kiel – VfL Osnabrück

4. Dezember 2009 (Fr.) –
6. Dezember 2009 2009 (So.) – 19. Spieltag

Borussia Dortmund II – Holstein Kiel
VfL Osnabrück – Wacker Burghausen
FC Rot-Weiß Erfurt – Eintracht Braunschweig
FC Erzgebirge Aue – Werder Bremen II
Bayern München II – Kickers Offenbach
SV Sandhausen – FC Ingolstadt
SV Wehen Wiesbaden – SpVgg Unterhaching
VfB Stuttgart II – FC Carl Zeiss Jena
Wuppertaler SV – Dynamo Dresden
1. FC Heidenheim – SSV Jahn Regensburg

Erstmalige Verpflichtung als Lizenz-
spieler in der Spielzeit 2007/2008
und erstmaliger Einsatz in einem
Meisterschaftsspiel der Lizenz-
mannschaft in der Spielzeit
2008/2009
Ergänzend zu der Veröffentlichung in der Juni-Aus-
gabe 2009 der Offiziellen Mitteilungen des DFB
wird nachgetragen, dass der Spieler Thilo Vers ick ,
geb. 27.11.1985, am 22.1.2008 erstmalig Lizenz-
spieler bei der DSC Arminia Bielefeld GmbH KGaA
geworden ist und seinen erstmaligen Einsatz in ei-
nem Meisterschaftsspiel der Lizenzmannschaft in
der Saison 2008/2009 hatte.

DFB-Schiedsrichter-
Ausschuss

78.251 Schiedsrichter aktiv

Exakt 78.251 Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
ter sind in den Landesverbänden des DFB gemeldet.
Dies geht aus der Schiedsrichter-Statistik 2009 des
Deutschen Fußball-Bundes hervor. Im Vergleich zum
Vorjahr bedeutet diese Zahl ein Minus von 366.

Die meisten Unparteiischen gehören dem Bayeri-
schen Fußball-Verband (15.578) an, es folgen Nie-
dersachsen (11.451), Hessen (6.719) und Würt-
temberg (6.698). Unter den 78.251 Referees befin-
den sich 2.489 Frauen. Insgesamt sind 14.298
Schiedsrichter unter 18 Jahre.

„Es ist erfreulich, dass wir den Schiedsrichter-Be-
stand in etwa halten konnten. Dies ist vor allem den
großen Anstrengungen der Lehrwarte in unseren
Landesverbänden zu verdanken. Allerdings müssen
wir uns nach wie vor bemühen, weitere Unpartei-
ische zu gewinnen“, betont der für das Schiedsrich-
ter-Wesen zuständige DFB-Vizepräsident Dr. Rainer
Koch.

Auch der Vorsitzende des DFB-Schiedsrichter-Aus-
schusses, Volker Roth, äußert sich zufrieden zu den
aktuellen Zahlen: „Ich freue mich, dass unsere Ak -
tion „Faszination Schiedsrichter“ erfolgreich war.
Wir müssen vor allem sehen, dass die jungen
Schiedsrichter von den Verantwortlichen in unseren
Kreisen, Bezirken und Verbänden so betreut wer-
den, dass sie uns erhalten bleiben. Unser Ziel bleibt
weiterhin, zumindest im Senioren-Bereich alle Spie-
le mit geprüften Schiedsrichtern zu besetzen.“

DFB-Zentralverwaltung

Dirk Fischer wiedergewählt
Beim Verbandstag des Hamburger Fußball-Verban-
des in Jenfeld ist Dirk Fischer einstimmig für vier
Jahre als Präsident wiedergewählt worden.

Neu in das HFV-Präsidium kam als Beisitzer der
ehemalige Staatsrat für Sport, Andreas Ernst. Wie-
dergewählt wurden der Vorsitzende des Spielaus-
schusses, Joachim Dipner, der Vorsitzende des Aus-
schusses für Sportanlagen, Uwe Herzberg, und der
Vorsitzende des Sportgerichts, Christian Koops. Be-
stätigt wurden der Vorsitzende des Jugendaus-
schusses, Christian Pothe, und die Vorsitzende des
Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Han-
nelore Ratzeburg.

Neuer Geschäftsführer
Zum neuen Geschäftsführer des Norddeutschen
Fußball-Verbandes ist Stefan Lehmann berufen
worden. Er tritt die Nachfolge von Rüdiger Lorenz
an, der in den Ruhestand verabschiedet worden ist.
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